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Rechtssatz

Eine Klarstellung des mit einem Anbringen im Verständnis des § 13 AVG tatsächlich Gewollten - jedenfalls in

Ermangelung einer Fristsetzung gemäß § 13 Abs. 3 AVG - ist solange möglich, als darüber noch keine (rechtskräftige)

Entscheidung (etwa in Richtung einer Ab- bzw. Zurückweisung des Anbringens) getroAen wurde.Eine Klarstellung des

mit einem Anbringen im Verständnis des Paragraph 13, AVG tatsächlich Gewollten - jedenfalls in Ermangelung einer

Fristsetzung gemäß Paragraph 13, Absatz 3, AVG - ist solange möglich, als darüber noch keine (rechtskräftige)

Entscheidung (etwa in Richtung einer Ab- bzw. Zurückweisung des Anbringens) getroffen wurde.
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